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[1651 November ? ] A

"URSACHEN1 UNNDT FUNDAMENTA KURTZ BEGRIFFEN, WARUMBEN ZÜRICH
DIE HERRSCHAFFT CLINGENBERG NIT ZIEHEN ODER KAUFFWEYSS
BEKOMEN SOLLE»

”1 . Wider die Allegierte Abscheidt , das nichts mehr in ein dotte handt
komen solle , hat Zürich selbsten alss . . . [ in ] Ewikheit Zuo wider
[1613 ?] die herrschafft Byrwinckhen [ =Birwinken ] den Mundbrotten
[ =Familie Muntpvat ] ob Zwahr (Sub Titulo einer erdichten privat
person Von Chatholischen ) in ihre hand erkauffen und seythero durch
ihre Succedierende Weinfeldische [Ober - ] Vögt [ - Weinfelden war
ebenfalls eine Herrschaft Zürichs ; Obervogt daselbst war 1651 Hans
Hartmann Hofmeister - ] Administrieren Lassen . Dess gleich ist Kef-
figkhen [ die Herrschaft Kefikon gemeint ] , auch Kurtzlich gehn Zü¬
rich sub Titulo der Herren Hirtzlen in Kauffen und aus Catholischer

in ihre hendt Khomen [ - 1650 verkauften die Erben Johann Ludwig
Leringers , von Frauenfeld , Kefikon an Hans Kaspar Hirzel , von Zü¬
rich - ] 23 ,

2 . Vorn Zürich Ratione als mit lehen herren den Zug begehren Für Ze
wenden.

Das dz lehen by der herrschafft Clingenberg das wenigste seye , und
im Anschlag nit höcher dan per 4 600 R [ ?] taxiert worden , übriges
alles Eigenthumbliche , auch ohne begrüessen der Löblichen Regieren¬
den Orthen dess turgeüs , wo, undt an welches orth dem Jnhaber
[ - Gerichtsherr von Klingenberg war von 1638 bis 1651 Hans Ludwig
von Heidenheim - ] gefeilig , Vermög bey handthabenden und gemeinen
Grichtsherrischen Befreyungs brieffen Ver Alieniert Vertestamen-
tiert auch verkaufft werden möge . Dess wegen die Confirmationen ins
gemein de Anno 1642 Uffzewyssen.

3 . Dass Lut stifftung brieffen das Jus Patronatus , auch die bestendige
Resolution der herren Verkäufferen nit in Ewigkeit Zue Lassen , Sol-
liche Herrschaft in Neüwgläubige Religion kommen Zelassen . sonder
ehender alles Vermög Kauffs Recess Zuo Retractieren gesinet ” .



110/110

"NBU£6 dlien Punct&n nll 4taxck lue. netzen , dan die. H. Vexkeiifäex  wegen Eu4-
4eX4t ne.ceA4lteX [- Heldenhelm mx 4laxk vex&chuldet - ]^ Vexkaufät haben".

"4 . Das Zürich die bey beschehrung [ ?] kauft gethane particular Ver-
spruch [ ?] 5 , nit , sonder allein ein Löblichen Kauff  halten konde;
in Ansehung deroselbigen (weyllen sie So gross ) disere Herrschafft
iunb 15000 R. näher einem Gotshauss [Muri ] Alss einem weltlichen
Kauff,  auch Jndif ferent geredt worden seye.

5 . Das ein Gottshaus Mury nit für sich selbsten sondern auss erhaltnen
gnädigen Consens dess Verkeuffers von den 5 lobl . Catholischen [ im
Thurgau mitreg . ] Orthen als mehreren stimen , Zue einem Substituier¬
ten Kauff  dargestelt worden , massen biss dato im thurgeüw auch in
Religionis Sachen (deren diser streit einer nit ist)  die mehrere
handt gölten hat , massen ein sollches , durch Clingenbergische Rel-
ligionis Acten , Zur Zeit derselbigen Veränderung Von Annis 1530.
31 . 32 . 36 . 406 undt 1560 ist gnuogsamb Zue Probieren , daraus Clär-
lichen erscheint . . . würdt . Das Zürich nit mehr als ein Orth , son¬
dern wie ein ander Löblich Orth in allen Sachen Zue disponieren
"Wandt nit Untauglich 4ln , die. ln UbeXAantem Cathalogo? begnl ^ ne Chatholltche,
dex P̂ axxey wlegolltlngen [- die. Hexxichâ t Klingenbexg wax dahin piaxxgenö4-
4lg - ] 4e44hafäte Büxgexliche hauAhaltungen (So mehxen thelli ln Cllngenbexge-
nex Gxlchten ) &üxzewey4en".

1) Vorliegendes Dokument benötigte der Tagsatzungsgesandte von Stadt und
Amt Zug, Beat II . Zurlauben , möglicherweise anlässlich der Tagsatzung
der VII im Thurgau reg . Orte - VIII Alte Orte ausg . BE - vom 26 . Novem¬
ber bis 9 . Dezember 1651 in Frauenfeld . Bekanntlich hatte 1651 die Abtei
Muri zum Missfallen Zürichs , welches das Zugrecht geltend machte , die
Herrschaft Klingenberg eirworben, s . EA VI 1, 89 (Nr . 59 ) , spez . 89 b,
93 s sowie zurlaubiana AH 110/105.

2) s . Giger/Gerichtsherren im Thurgau 96 , wobei hier bezüglich des Ueberga-
bedatums der Herrschaft von Hans Kaspar Hirzel an seinen Nachfolger ein
Irrtum unterlaufen ist,  war ersterer doch bis zu seinem Tod 1691 Herr
daselbst , s . Leu/Lexicon X 183.

3>  f

U~ J>- &£ -■·
4) s.  Giger/Gerichtsherren im Thurgau

6) s . EA IV 1 c , 1217 11 [Glaubensstreitigkeiten in der Herrschaft Klingen¬
berg]



7) s . Zurlaubiana ÄH 110/112

Glossen von der gleichen Hand wie der übrige Text
AH 110 , 262 - 263 - Blatt 263 r leer
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